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1. Jahressteuergesetz ist beschlossen

Nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt stehen die steuerlichen 
Änderungen durch das Jahressteuergesetz nun fest. Von einigen ge-
planten Änderungen berichteten wir bereits Ende letzten Jahres. Aus 
diesem Grund werden nachfolgend nur die Änderungen aufgezeigt, 
die sich von den Entwürfen unterscheiden:

Gebäude-Abschreibung: Steuerpfl ichtige hatten bislang die Mög-
lichkeit eine verminderte Abschreibungsdauer für ihre Gebäude gel-
tend zu machen, wenn sie eine kürzere Nutzungsdauer nachweisen 
konnten. Der erste Entwurf sah eine Streichung dieser Regelung vor, 
nun bleibt die Möglichkeit aber doch wie bisher bestehen.

Die Erhöhung des linearen AfA-Satzes von 2 % auf 3 % sollte ur-
sprünglich Gebäude betreffen, die nach dem 30.6.2023 fertig ge-
stellt werden, gilt nun aber schon für Gebäude, deren Fertigstellung 
nach dem 1.1.2023 erfolgt.

Grundrentenzuschlag: Rückwirkend zum 1.1.2021 wird derjenige 
Rentenbetrag steuerfrei gestellt, welcher aufgrund des Grundren-
tenzuschlags geleistet wird. Die betroffenen Steuerpfl ichtigen erhal-
ten den Grundrentenzuschlag dadurch ungekürzt und haben somit 
mehr Geld für die Bestreitung ihres ebensunterhalts zur Verfügung.

Werbungskosten-Pauschbetrag: Der Werbungskosten- oder Arbeit-
nehmerpauschbetrag erhöht sich ab 2023 pro Veranlagungszeitraum 
auf 1.230 €.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende wird um 252 € auf insgesamt 4.260 € angehoben.

Häusliches Arbeitszimmer: Ist das Arbeitszimmer nicht der Mittel-
punkt der gesamten berufl ichen Tätigkeit, wird der Höchstbetrag ab 
2023 zu einem Pauschbetrag in Höhe von 1.260 € pro Veranlagungs-
jahr umgewandelt, der dem Steuerpfl ichtigen gewährt werden kann. 
Die tatsächlichen Kosten müssen dadurch nicht mehr nachgewiesen 
werden.

Homeoffi ce-Pauschale: Die bisherige Regelung wird noch erweitert 
und es können ab 2023 je 6 € für bis zu 210 Tage im Homeoffi ce 
steuermindernd angegeben werden, was zu einem Höchstbetrag von 
1.260 € im Jahr führt. Der Betrag bleibt auch bei mehreren Arbeits-
verhältnissen gleich. Ein separates Arbeitszimmer ist dafür nicht 
erforderlich.

Förderung von PV-Anlagen: Um den Ausbau von PV-Anlagen wei-
ter zu fördern, soll eine Ertragsteuerbefreiung für bestimmte PV-
Anlagen gelten. Dazu gehören PV-Anlagen, wenn diese eine Leistung 
von max. 30 kW (Bruttonennleistung laut Marktstammdatenregi-
ster) bei Einfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je 
Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäuden haben. Entgegen 
des ursprünglichen Entwurfs müssen diese nicht mehr überwiegend 
zu Wohnzwecken genutzt werden. Diese Regelung gilt bereits rück-
wirkend zum 1.1.2022.

2. Solidaritätszuschlag nicht verfassungswidrig

Bereits seit Jahren laufen Verfahren vor den Gerichten zum Soli-
daritätszuschlag (nachfolgend: Soli). Zuletzt ein Verfahren vor dem 
Bundesfi nanzhof (BFH), welches nun entschieden wurde. Die Klage 
der Steuerpfl ichtigen gegen die Festsetzung des Soli für die Jahre 
2020 und 2021 wegen möglicher Verfassungswidrigkeit wurde ab-
gewiesen.

Der BFH konnte den Argumenten der Steuerpfl ichtigen nicht zu-
stimmen und gab den Fall auch nicht weiter zur Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht. Der Soli sollte bei seiner Einführung der 
Abdeckung der im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung 
entstandenen fi nanziellen Lasten dienen. Mit dem Auslaufen des So-
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lidarpakts II und der Neuregelung des Länderfi nanzausgleichs zum 
Jahresende 2019 hat der Soli seine Rechtfertigung als Ergänzungs-
abgabe nicht verloren. Zudem bestand in den Folgejahren nach wie 
vor ein wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes. Der 
Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung auf diesen fortbeste-
henden Bedarf, der unter anderem im Bereich der Rentenversiche-
rung und des Arbeitsmarkts gegeben war, hingewiesen. Dem Fakt, 
dass sich diese Kosten im Laufe der Zeit weiter verringern werden, 
hat der Gesetzgeber mit der ab dem Jahr 2021 in Kraft getretenden 
Beschränkung des Soli auf die Bezieher höherer Einkommen und der 
damit verbundenen Reduzierung des Aufkommens  Rechnung getra-
gen. Aus dem Gesetz zur Rückführung des Soli wird daher deutlich, 
dass der Gesetzgeber diesen nicht unbegrenzt erheben will, sondern 
nur für eine Übergangszeit. 

Seit dem Jahr 2021 werden aufgrund der erhöhten Freigrenzen nur 
noch die Bezieher höherer Einkommen mit dem Soli belastet. Die 
darin liegende Ungleichbehandlung sei aber gerechtfertigt. 

Anmerkung: bei Redaktionsschluss lagen noch keine Informationen 
über eine mögliche Verfassungsbeschwerde vor.

3. Arbeitszimmer für Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs gilt bei 
Ehegatten hinsichtlich der Nutzung des Arbeitszimmers nur durch 
einen der beiden Beteiligten folgender Grundsatz: nutzt ein Steu-
erpfl ichtiger ein Arbeitszimmer, das sich in einer Wohnung befi n-
det, die von mehreren Personen angemietet wurde, kann der Steu-
erpfl ichtige grundsätzlich die anteiligen, auf das Arbeitszimmer 
entfallenden Kosten dennoch in voller Höhe ansetzen (sofern er die 
anteiligen Aufwendungen mindestens auch selbst in der Höhe ge-
tragen hat). 

Nach diesem Grundsatz hat das Finanzgericht (FG) ein Urteil gefällt. 
Ein Steuerpfl ichtiger lebte zusammen mit seiner Partnerin in einem 
Einfamilienhaus. Beide hatten in diesem ein eigenes Arbeitszimmer. 
Beim Kläger handelte es sich bei dem Arbeitszimmer um den Mit-
telpunkt der berufl ichen Tätigkeit. Bei der Einkommensteuerveran-
lagung machte der Steuerpfl ichtige sämtliche Kosten geltend, die 
mit dem Arbeitszimmer in Zusammenhang standen. Das Finanzamt 
erkannte diese nur hälftig an, da die Aufwendungen beiden Bewoh-
nern des Hauses entstanden seien.

Da sich der Steuerpfl ichtige in der Höhe der angegebenen Wer-
bungskosten an den Kosten des gemeinsamen Hausstandes beteiligt 
hat, sind diese laut FG auch steuerlich zu berücksichtigen. Das Ge-
richt hat die Revision zugelassen, da bislang keine höchstrichterliche 
Entscheidung über die Höhe des Werbungskostenabzugs bei einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft vorliegt.

4. Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugs-
werte und Künstlersozialabgabe für 2023

Mit den neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung werden die 
für das Versicherungsrecht sowie für das Beitrags- und Leistungs-
recht in der Sozialversicherung maßgebenden Grenzen bestimmt. 
Für das Jahr 2023 gelten folgende Rechengrößen:

 » Arbeitnehmer sind nicht gesetzlich krankenversicherungs-
pfl ichtig, wenn sie im Jahr mehr als 66.600 € bzw. im Monat 
mehr als 5.550 € verdienen.

 » Die Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge werden von 
jährlich höchstens 59.850 € bzw. von monatlich höchstens 
4.987,50 € berechnet.

 » Die Bemessungsgrenze für die Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung beträgt 87.600 € in den alten Bundesländern (aBL) bzw. 
85.200 € in den neuen Bundesländern (nBL) im Jahr. Die Renten- 
und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden von höchstens 
7.300 € (aBL) bzw. 7.100 € (nBL) monatlich berechnet.

 » Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung ist auf 3.395 € (aBL) 
bzw. 3.290 € (nBL) monatlich, also 40.740 € (aBL) bzw. 39.480 € 
(nBL) jährlich festgelegt.

 » Die Geringfügigkeitsgrenze liegt seit dem 1.10.2022 bei 520 € 
monatlich.

Der allgemeine Beitragssatz für die Krankenversicherung beträgt 
weiterhin 14,6 % (zzgl. individuellem Zusatzbeitrag je nach Kran-
kenkasse). Auch der Rentenversicherungsbeitragssatz bleibt bei 18,6 
%, der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung liegt bei 2,6 %. 
Der Beitragssatz für die Pfl egeversicherung beträgt weiterhin 3,05 
%. Der Beitragssatz zur Pfl egeversicherung für Kinderlose, die das 
23. Lebensjahr bereits vollendet haben, beträgt weiterhin 3,4 %. Der 
Beitragszuschlag für Kinderlose, den der Arbeitnehmer weiterhin al-
lein trägt, bleibt bei 0,35 % bestehen. Kinderlose Versicherte tragen 
seit 2022 (1,525 % + 0,35 % =) 1,875 %, die Arbeitgeber weiterhin 
1,525 %. 

Beiträge zur Kranken-, Pfl ege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung sind – wie auch der Zusatzbeitrag, wenn die Krankenversiche-
rungen einen solchen erheben – seit dem 1.1.2019 wieder je zur 
Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftigten zu tragen (Ausnahmen 
gelten für das Bundesland Sachsen: Hier trägt der Arbeitnehmer 
2,025 % und der Arbeitgeber 1,025 % des Beitrags zur Pfl egever-
sicherung). 

 » Sachbezugswerte: Der Wert für Verpfl egung erhöht sich ab 
2023 von 270 € auf 288 € monatlich. Demnach sind für ver-
günstigte oder unentgeltliche Mahlzeiten 2 € für ein Frühstück 
und 3,80 € für ein Mittag- oder Abendessen pro Kalendertag 
anzusetzen. Der Wert für die Unterkunft erhöht sich von 241 
€ auf 265 €. Bei einer freien Wohnung gilt grundsätzlich der 
ortsübliche Mietpreis. Besonderheiten gelten für die Aufnahme 
im Arbeitgeberhaushalt bzw. für Jugendliche und Auszubildende 
und bei Belegung der Unterkunft mit mehreren Beschäftigten.

 » Künstlersozialabgabe: Die Künstlersozialabgabe wird als Umla-
ge erhoben. Nachdem für 2022 keine Anpassung erfolgte, erhöht 
sich der Beitrag für 2023 nun auf 5 %.

5. Hinzurechnung eines Kirchensteuer-
Erstattungsüberhangs

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass in dem Fall, wenn die erstatteten 
Aufwendungen die geleisteten Aufwendungen bei den Sonderaus-
gaben übersteigen und dadurch ein Erstattungsüberhang entsteht, 
der Erstattungsüberhang mit anderen im Rahmen der jeweiligen 
Nummer anzusetzenden Aufwendungen zu verrechnen ist. Ein dann 
noch verbleibender Erstattungsüberhang ist dem Gesamtbetrag der 
Einkünfte hinzuzurechnen.

In Anlehnung an diese Vorschrift hat der Bundesfi nanzhof (BFH) ein 
entschiedenes Urteil veröffentlicht. Ein Steuerpfl ichtiger erwartete 
für 2009 einmalig hohe Einkünfte. Allerdings blieben die erwarte-
ten Einkünfte aus. Die geleistete Kirchensteuervorauszahlung wirkte 
sich deswegen bei den Sonderausgaben nicht steuermindernd aus. 
Dies stand in 2012 endgültig fest und hatte zur Folge, dass in 2012 
eine hohe Kirchensteuererstattung für den Veranlagungszeitraum 
2009 und keine Kirchensteuerzahlung erfolgte. In dem Einkommen-
steuerbescheid 2012 wurde die Kirchensteuererstattung als Erstat-
tungsüberhang dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet.



Der BFH führte dazu aus, dass ein Erstattungsüberhang lediglich 
ein „Übersteigen“ der erstatteten Aufwendungen über die im Er-
stattungsjahr geleisteten Aufwendungen erfordert, die auch 0 € be-
tragen können. Ein Kirchensteuer-Erstattungsüberhang liegt damit 
auch dann vor, wenn der Steuerpfl ichtige im Veranlagungszeitraum 
der Kirchensteuererstattung keine Kirchensteuer gezahlt hat. Die 
Hinzurechnung fi ndet auch dann statt, wenn sich die erstattete 
Zahlung im Zahlungsjahr nicht steuermindernd ausgewirkt hat.

6. Umsatzsteuerliche Maßnahmen zum Ausbau 
von PV-Anlagen

Im Jahressteuer geht es unter anderem um die Förderung des wei-
teren Ausbaus von PV-Anlagen. Durch Vereinfachungen sollen neue 
Anreize für die Bürger geschaffen werden. 

Dazu gehört der sog. Nullsteuersatz, also der Wegfall von Umsatz-
steuer. Der Käufer einer PV-Anlage muss dadurch diese nicht mehr 
zahlen, kann sich im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer durch das 
Finanzamt erstatten lassen. Der Nullsteuersatz gilt für PV-Anlagen, 
die nach dem 1.1.2023 vollständig geliefert bzw. vollständig in-
stalliert sind. Das Datum der Bestellung ist dabei unerheblich. Pro-
fi tieren können davon Steuerpfl ichtige, die sich eine PV-Anlage auf 
oder in die Nähe eines Wohngebäudes installieren lassen. Dies gilt 
dann für alle Komponenten der Anlage, wie die Module, den Bat-
teriespeicher oder auch die Wechselrichter. Der Leistungswert der 
jeweiligen Anlage ist bei der Umsatzsteuer nicht ausschlaggebend.

Die Käufer von PV-Anlagen könnten so auch durch günstigere PV-
Anlagen profi tieren, da Händler und Handwerker die niedrigere 
Umsatzsteuer grundsätzlich weitergeben sollen. Verpfl ichtet sind 
sie dazu jedoch nicht. Steuerpfl ichtige sollten allerdings beachten, 
dass sie mit der Einspeisung des Stroms aus ihrer PV-Anlage Unter-
nehmer sind. Eine Anmeldung des Unternehmens beim Finanzamt 
ist deshalb unbedingt erforderlich.

Beachten Sie: eine rückwirkende Änderung mit dem Nullsteuersatz 
auf bereits vor dem 1.1.2023 in Betrieb genommene PV-Anlagen ist 
nicht möglich. Mehr Informationen zu dem Gesetz erhalten Sie auf 
der Homepage des Bundesministeriums der Finanzen unter
www.bundesfi nanzministerium.de.

7. Unentgeltliche Überlassung von Wohnraum 
kann zu privatem Veräußerungsgeschäft 
führen

Private Veräußerungsgeschäfte sind durch den Veräußerer im Rah-
men der Einkommensteuerveranlagung zu versteuern. Diese Ge-
schäfte entstehen, wenn ein Objekt erst gekauft und vermietet wird 
und anschließend innerhalb von zehn Jahren nach dem Anschaf-
fungszeitpunkt wieder veräußert wird. 

Bei einem Verkauf des Objekts innerhalb von zehn Jahren nach An-
schaffung entsteht allerdings keine Steuerpfl icht, wenn dieses im 
Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräuße-
rung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) oder 
im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jah-
ren zu eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurde.

Ein Ehepaar erwarb ein bebautes Objekt und überließ dieses ihren 
drei Kindern, die dort während ihrer Studienzeit lebten. Nachdem 
die Kinder ihr Studium beendet hatten, wurde das Objekt wieder 
veräußert. Ein steuerpfl ichtiger Veräußerungsgewinn wurde nicht 
angegeben, da die Steuerpfl ichtigen der Auffassung waren, dass die 
Befreiungsvorschrift greifen würde. Eine Eigennutzung würde auch 

dann vorliegen, wenn ein Kind, für das der Steuerpfl ichtige einen 
Anspruch auf Kindergeld hat, in dem Objekt wohnt.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied jedoch, dass eine Wohnung, 
die der Steuerpfl ichtige unentgeltlich an (leibliche) Kinder über-
lässt, die im maßgeblichen Zeitraum der zehn Jahre keinen An-
spruch (mehr) auf Kindergeld haben, die Wohnung nicht zu „eigenen 
Wohnzwecken“ genutzt wird. Der Kindergeldanspruch lief in diesem 
Fall während des Studiums aus. Damit ist laut BFH eine Überlassung 
an Dritte gegeben, die steuerlich nicht begünstigt wird. Es ist damit 
von einer steuerpfl ichtigen Veräußerung auszugehen.

8. Aufteilung des Gesamtkaufpreises eines 
bebauten Grundstücks 

Bei der Anschaffung eines bebauten Grundstücks ist die beabsich-
tigte Nutzung des Gebäudes für die weitere steuerliche Berücksich-
tigung entscheidend. Wird eine Immobilieninvestition ganz oder 
teilweise zur Erzielung von Einkünften genutzt, muss ein gezahlter 
Gesamtkaufpreis für diese Immobilie für Zwecke der Absetzung für 
Abnutzung (AfA) entsprechend der Wertverhältnisse in Grund und 
Boden und Gebäude aufgeteilt werden.

Der Bundesfi nanzhof hat zu dieser Thematik in seinem Urteil vom 
20.9.2022 Stellung genommen. Zunächst sind Boden- und Gebäu-
dewert gesondert zu ermitteln und sodann die Anschaffungskosten 
nach dem Verhältnis der beiden Wertanteile in Anschaffungskosten 
für den Grund- und Boden- sowie den Gebäudeanteil aufzuteilen. 
Wenn eine Schätzung des Werts des Grund- und Boden- sowie des 
Gebäudeanteils in dem Einzelfall notwendig ist, kann die Immo-
WertV herangezogen werden; welches Wertermittlungsverfahren 
anzuwenden ist, ist dann nach den tatsächlichen Gegebenheiten 
des jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden. Die Wahl der Ermittlungs-
methode entzieht sich dabei einer Verallgemeinerung; ein Vorrang 
bestimmter Wertermittlungsverfahren für bestimmte Gebäudearten 
besteht nicht.

9. Berichtigung einer Rechnung mit 
Rückwirkung

Ein Sachverhalt, den der Bundesfi nanzhof (BFH) am 14.11.2022 
entschied, beschäftigte sich mit der rückwirkenden Berichtigung 
von Rechnungen und dem damit verbundenen Vorsteuerabzug.
Eine Steuerpfl ichtige machte bei Rechnungserhalt den Vorsteuer-
abzug in der ausgewiesenen Höhe geltend. Die Angaben zu ihr als 
Leistungsempfängerin waren zwar fehlerhaft bzw. unvollständig, 
die Vorsteuer erhielt sie aber trotzdem, da anhand der Angaben 
erkennbar war, dass es sich bei ihr um die Leistungsempfängerin 
handelte. Einige Jahre später erhielt sie berichtigte, ordnungsge-
mäße Rechnungen, die keine fehlerhaften Angaben mehr zu ihrer 
Person enthielten. Die Berichtigung wirkte auf das Jahr der Steu-
erentstehung zurück, nicht aber auf das Berichtigungsjahr. Für die 
Steuerpfl ichtige änderte sich dadurch nichts, da sie die Vorsteuer 
bereits im ursprünglichen Jahr der Rechnungserstellung in voller 
Höhe erhalten hatte.

Sind, so der BFH, die Angaben in einer Rechnung nicht in so hohem 
Maße unbestimmt, unvollständig oder unzutreffend, dass sie feh-
lenden Angaben gleichstehen, ist das Finanzamt daran gehindert, 
das Recht auf Vorsteuerabzug nur deshalb zu verweigern. Wenn die 
Rechnung, die der Steuerpfl ichtige besitzt, nicht ordnungsgemäß 
ist, das Finanzamt aber trotzdem über alle notwendigen Informati-
onen verfügt, um zu prüfen, ob die materiellen Voraussetzungen für 
die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug vorliegen, kann nicht 
automatisch davon ausgegangen werden, dass dem Steuerpfl ichti-
gen kein Recht auf den Vorsteuerabzug zusteht.



Basiszinssatz: Seit 1.1.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 - 31.12.2022 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2022: Dezember = 120,6; November = 121,6; Oktober = 122,2; September = 121,1; 
 (2015 = 100)           August = 118,8; Juli = 118,4; Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3;  
            Februar = 112,5; Januar =111,5
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

10. Anrechnung von Einkünften bei 
     Unterhaltsaufwendungen

Wenn ein Steuerpfl ichtiger Unterhaltszahlungen an eine ihm gegen-
über unterhaltsverpfl ichtete Person zahlt, können diese Zahlungen 
bis zu einem bestimmten Höchstbetrag (2022 = 10.347 €) steuer-
mindernd geltend gemacht werden. Zu dem Höchstbetrag können 
noch übernommene Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pfl e-
geversicherung gerechnet werden, soweit diese nicht bereits beim 
Empfänger als Sonderausgaben berücksichtigt wurden. Grundvor-
aussetzung für den Ansatz der Unterhaltsleistungen ist aber, dass 
weder der Steuerpfl ichtige noch eine andere Person Anspruch auf 
Kindergeld oder den Kinderfreibetrag für den Unterhaltsempfänger 
hat und dieser zudem kein oder nur geringes Vermögen besitzt.  

In Anlehnung an diese Thematik wurde durch den Bundesfi nanzhof 
ein Urteil erlassen. Bei der Einkommensteuerveranlagung eines Ehe-
paares, welches Unterhalt an ihre studierende Tochter zahlt, hatte 
das zuständige Finanzamt die Einkünfte der Tochter berechnet. Diese 
erzielte einen Verlust aus nichtselbstständiger Tätigkeit und erhielt 
dazu noch BAföG. Das Finanzamt kürzte die Unterhaltsleistungen 
der Eltern um den BAföG-Betrag.

Bei den anrechenbaren Einkünften, die den Unterhaltsleistungen 
entgegen gerechnet werden dürfen, handelt es sich um die nach 
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu ermittelnden Einkünf-
te. Grundsätzlich dürften mehrere Einkunftsarten für die Einkünf-
teermittlung miteinander verrechnet werden, Ausbildungszuschüsse 
werden dagegen voll auf die Unterhaltsleistungen angerechnet und 
dürfen nicht mit den Einkünften saldiert werden. Die Ausbildungs-
hilfe ist als selbstständiger Minderungsposten neben den anderen 
Einkünften und Bezügen des Unterhaltsempfängers anzusehen.

11. Zeitnahe Dokumentation der 
Zuordnungsentscheidung

Bei der Anschaffung oder Herstellung eines Gegenstands hat der 
Steuerpfl ichtige die Möglichkeit, diesen ganz oder teilweise seinem 
umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zuzuordnen oder ihn 
auch nur im Umfang der tatsächlichen unternehmerischen Verwen-
dung in sein Unternehmen einzubeziehen. Die Zuordnung entschei-
det letztendlich über einen potentiellen Vorsteuerabzug.

Wie die jeweilige zeitnahe Dokumentation über die Zuordnungsent-
scheidung auszusehen hat bzw. welche zeitlichen Voraussetzungen 
dabei beachtet werden sollten, wird oft höchstrichterlich entschie-
den. Der Bundesfi nanzhof hat dazu in seinem Urteil vom 29.9.2022 
Stellung genommen. Die Annahme, dass eine zeitnahe Dokumenta-
tion der Zuordnungsentscheidung, die zum Vorsteuerabzug berech-

tigt, nur dann vorliegt, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Ab-
gabefrist der Umsatzsteuererklärung (im Entscheidungsfall: bis zum 
31.5. des Folgejahres) dem Finanzamt gegenüber abgegeben wird, 
widerspricht den geltenden Rechtsprechungen.

Steht anhand objektiver Anhaltspunkte, die innerhalb der Zuord-
nungsfrist erkennbar geworden sind, fest, dass der Steuerpfl ichtige 
einen Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet hat, ist es nicht 
zusätzlich erforderlich, dass er die erfolgte Zuordnung der Finanz-
verwaltung innerhalb dieser Frist mitteilt. Dem Steuerpfl ichtigen 
wird dadurch der Vorsteuerabzug weder praktisch unmöglich ge-
macht noch übermäßig erschwert, weil er nach der jetzigen Recht-
sprechung ohnehin beim Erwerb wählen muss, ob er als Steuer-
pfl ichtiger handelt, und dies eine materielle Voraussetzung für den 
Vorsteuerabzug ist.

12. Aufbewahrungsfristen

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjah-
res, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inven-
tar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht 
aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abge-
sandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist. Im Einzelnen 
können nachfolgend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2022 
vernichtet werden: 

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*:
Bücher, Inventare, Bilan zen, Rechnungen und Buchungsbelege 
(Offene-Pos ten-Buchführung) – d. h. Bücher mit Eintragung vor dem 
1.1.2013, Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2013 aufgestellt 
sind sowie Belege mit Buchfunktion.

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*:
Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von abge-
sandten Handels- und Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d. h. 
Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2017 entstanden sind.

*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht endgültig und soweit 
Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig sind.

Bitte beachten Sie! Auch Privatpersonen sind verpfl ichtet, Rech-
nungen und Belege über steuerpfl ichtige Leistungen 2 Jahre lang 
aufzubewahren. Das gilt für Steuerpfl ichtige, die handwerkliche 
Arbeiten im Haus und am Grundstück – wie z. B. bauliche und pla-
nerische Leistungen sowie Reinigungs-, Instandhaltungs- oder Gar-
tenarbeiten – beauftragt haben. 

Steuerpfl ichtige, bei denen die positiven Überschusseinkünfte mehr 
als 500.000 € betragen, müssen die Aufzeichnungen und Unterlagen 
über die den Überschusseinkünften zugrunde liegenden Einnahmen 
und Werbungskosten 6 Jahre aufbewahren.


